
















 
          

Sollte eine ADH für die Sportart zur Verfügung stehen, so muss 
diese gegenüber dem Sportreferat die Bevorzugung des nicht ADH Wettkampfes rechtfertigen.

 
         

























Ordnung der Selbstverwaltung des Studierendensports

I Allgemeines
§1  Die im Hochschulsport aktiven Studierenden der TU Braunschweig werden durch das

Sportreferat vertreten.

§2 Das Sportreferat wird durch die AStA-Sportreferent*innen vertreten.

II Sportreferat
§3  Die Sportreferent*innen werden von der Obleuteversammlung gewählt und bedürfen

der Bestätigung durch das Studierendenparlament.

§4  Die Amtszeit der Sportreferent*innen beträgt ein Semester. Die Wiederwahl ist möglich.

§5  Die Obleuteversammlung kann eine*n oder mehrere Sportreferent*innen mit 2/3-

Mehrheit abwählen.

§6 Zu den Aufgaben der Sportreferent*innen gehören:

a) Vertretung der Studierenden im Hochschulsport der TU Braunschweig,

b)Vertretung der im Hochschulsport aktiven Studierenden der TU Braunschweig

nach außen,

c) Durchführung der Obleuteversammlungen,

d) regelmäßiger Austausch mit Obleuten über Probleme und Unterstützungsmöglichkeiten

und

e) Ausführung des Haushaltsplanes für den Bereich „Sporthaushalt“ nach Maßgabe der

Finanzordnung.

III Obleute
§7 Die in jeder Sportart aktiven Studierenden wählen in der Regel zu Beginn des

Semesters aus ihren Reihen mindestens eine Obfrau oder einen Obmann. Ort und 

Zeitpunkt der Wahl werden mindestens eine Woche vorher bekannt gegeben. Über die 

Wahl ist ein Protokoll anzufertigen und beim Sportreferat zu hinterlegen.

§8 Zu den Aufgaben der Obleute gehört die Vertretung der studentischen Aktiven ihrer

Sportart in der Obleuteversammlung und gegenüber den Sportreferent*innen.



IV Obleuteversammlung
§9 Die Obleuteversammlung besteht aus den Obleuten aller im Hochschulsport 

vertretenen Sportarten der TU Braunschweig. 

§10 Die Obleuteversammlung wird mindestens einmal im Semester vom Sportreferat 

einberufen. Darüber hinaus muss die Obleuteversammlung einberufen werden, wenn 

mindestens 2 ihrer Mitglieder oder der AStA dies schriftlich verlangt.

§11 Zur Obleuteversammlung lädt das Sportreferat mindestens 7 Tage vorher durch 

Benachrichtigung der Mitglieder, des AStAs und des StudierendenparlamentPräsidiums

per Email und Aushang beim Sportreferat unter Angabe der vorläufigen Tagesordnung 

ein.

§12 Die Obleuteversammlung tagt hochschulöffentlich. Der Anwesenheit von Nicht-

Mitgliedern der Hochschule kann die Obleuteversammlung mit 2/3-Mehrheit zustimmen.

§13 Jedes Mitglied der Studierendenschaft hat in der Obleuteversammlung Rede- und 

Antragsrecht. Die Obleuteversammlung kann Nicht-Mitgliedern der Studierendenschaft 

mit 2/3-Mehrheit das Rederecht erteilen.

§14 Jede im Hochschulsport vertretene Sportart hat eine Stimme in der

Obleuteversammlung, die ausschließlich von gewählten Obleuten der Sportart geführt 

werden darf.

§15 Die OV ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der aktiv in der OV vertretenen 

Sportarten durch Obleute vertreten ist.

§16 Ist eine Obleuteversammlung nicht beschlussfähig und wurde eine Nachholsitzung 

bereits auf der Einladung zur nicht-beschlussfähigen Versammlung angekündigt, so ist 

die Nachholsitzung der Obleuteversammlung in jedem Fall beschlussfähig. Die 

Nachholsitzung darf frühestens 24 Stunden nach der nicht-beschlussfähigen Sitzung 

stattfinden.

§17 Zu den Aufgaben der Obleuteversammlung gehören:

a) Wahl von in der Regel 2 Sportreferent*innen pro Semester

b) Beratung über den Bereich „Sporthaushalt“ im Haushaltsplan der 

Studierendenschaft

c) Entscheidung über finanzielle Förderung und die Höhe der Förderung für die 

Teilnahme an Wettkämpfen im Hochschulsport

d) Entscheidung über die Höhe des Sockelbeitrags für die Sportarten

e) Beratung über Belange des Hochschulsports.



§18 Über den Verlauf der Obleuteversammlung ist innerhalb von sieben Tagen ein Protokoll

anzufertigen, das u. a. die gefassten Beschlüsse enthält. Es ist hochschulöffentlich 

durch Aushang beim Sportreferat zu veröffentlichen und  Obleuten, AstA,  

Studierendenparlament-Präsidium und der Geschäftsführung der Studierendenschaft 

zuzuleiten. Das Studierendenparlament-Präsidium hat anschließend das Protokoll an 

die Mitglieder des Studierendenparlaments weiterzuleiten.

§19 Das Studierendenparlament kann jede finanzielle Entscheidung der

Obleuteversammlung mit absoluter Mehrheit widerrufen.

§20 Die Obleuteversammlung kann sich eine Geschäftsordnung geben. Solange dies nicht

der Fall ist, gilt die Geschäftsordnung des Studierendenparlaments sinngemäß.

V Schlussbestimmungen
§21 Änderungen dieser Ordnung bedürfen einer 2/3-Mehrheit der Obleuteversammlung

sowie des Beschlusses durch das Studierendenparlament.

§22 Diese Ordnung tritt mit dem Tag ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
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Technische Universität Braunschweig | AStA-Sportreferat 
Franz-Liszt-Straße 34 | Braunschweig | Deutschland 

Obleutewahl – Informationen 

Informationen:  Jede durch den Hochschulsport repräsentierte Sportart hat die Möglichkeit 
Obleute zu ernennen. Die gewählten Obleute sind die politischen Vertreter ihrer Sportart und 
vertreten auf der Obleuteversammlung (OV) die Sportart und das Stimmrecht.  
Das Obleute-Amt ist ein Ehrenamt, welches auf die Dauer von 2 Semestern begrenzt ist. 
Durch die aktive Vertretung in der OV erlangt eine Sportart das Recht auf eine Förderung 
seitens des Sportreferats. Weiteres ist dem Statut, der Geschäftsordnung und Obleutemappe 
zu entnehmen. 

Zur Wahl: Wahlberechtigt sind alle Studierenden der Braunschweiger Hochschulen. Jeder 
Student besitzt nur eine Stimme für einen der aufgestellt Kandidaten. Es kann nicht für 
mehrere Kandidaten gestimmt werden. Nach der Wahl müssen sich die neuen Obleute im 
Sportreferat persönlich vorstellen. Sprechzeiten sind der Homepage zu entnehmen. 

1. Wahlgang - Ablauf: Es wird ein Wahlleiter benannt, der die Wahl durchführt. Die möglichen
Obleute werden vorgestellt und eventuell befragt. Danach wird jeder Kandidat einzeln durch 
einfaches Handzeichen abgestimmt. Jeder Sportler hat eine Stimme. Gewählt sind die zwei 
Kandidaten mit den meisten Stimmen. Es kann nicht für mehrere Kandidaten gestimmt 
werden. 

2. Wahlgang: Erhalten mehrere Kandidaten gleich viele Stimmen, wird eine Stichwahl
durchgeführt. 

Wahlergebnis: Das Ergebnis wird im Wahlprotokoll festgehalten. Alle Felder sind auszufüllen 
ansonsten ist die Wahl ungültig.  

Kontaktdaten: Es ist eure Pflicht uns Änderungen eurer Kontaktdaten mitzuteilen. Emails 
usw. sind immer zeitnah zu beantworten. Die Kontaktdaten werden wenn notwendig an Dritte 
weitergegeben. (zB. SZ, AStA,…) 



enthalten:

Wahlberechtigt sind alle Studierenden der Braunschweiger Hochschulen. Diese haben 

sowohl aktives als auch passives Wahlrecht. Nach der Wahl müssen sich die neuen 

Obleute im Sportreferat »persönlich vorstellen« – Sprechzeiten siehe unten. 

Alle zur Wahl vorgeschlagenen Studierenden, die zuvor versichert haben, dass sie

bei Erfolg die Wahl annehmen würden, werden in die Wahlliste aufgenommen. Die 

beiden   Kandidaten,   die   die   meisten   Stimmen   erhalten,   werden   Obleute   – 

Abstufungen zwischen den beiden gibt es nicht. 

Sollten  zwei  oder  mehr  Kandidaten,  die  gleiche  Stimmanzahl  erhalten  haben,

sodass es zu einer Pattsituation kommt, erfolgt eine Stichwahl. 

Name: 

eMail: 

Tel. & mob.: 

Adresse: 

Studieng./Sem.: 

AStA  Sportreferat  

Franz-Liszt-Str. 34 

38106 Braunschweig 

Tel.:    +49-531-391-3679/ 
  +49-531-391-3619 

Fax:    +49-531-391-8102 
Mail: sportreferat@tu-bs.de 
WEB:   
https://www.tu-bs.de/sportzentrum/sportreferat 

Bürozeiten: 
Montags bis Donnerstags: 
09:00 – 13:00 Uhr 
Freitags: geschlossen 

Konto: 1 966 779 
BLZ: 250 500 00 – Nord LB  
BIC:       NOLADE2HXXX 
IBAN:     DE21250500000001966779 
Kontoinhaber: AStA der TU-BS 
Betreffzeile 1:  SPORTREFERAT 



Technische Universität Braunschweig | Sportreferat
Franz-Liszt-Straße 34 | Braunschweig | Deutschland

Antrag an die Obleuteversammlung 

Datum der OV:

Sportgruppe:

Antragssteller:

Antragstext:

Begründung:

Unterschriften der Antragssteller:

Datum, Unterschrift:

Datum, Unterschrift:

Abstimmungsergebnis
Stimmen:

Dafür:

Enthalten:

Dagegen:

Der Antrag ist angenommen ( )

Der Antrag wurde abgelehnt ( )

Gültig für das laufende Semester _____________



Eingangsdatum: 

Fahrtanmeldung 

Zeitraum: Veranstaltung: 

Sportart: Ort (Land/Region):

Nr. Name, Vorname Martrikel-Nr. Informationen über Fahrzeuge

1 Fahrtantritt 

2 Fahrtende 

3 KFZ-Kennzeichen 

4 Fahrzeughalter 

5 Fahrer 

6 KFZ-Kennzeichen 

7 Fahrzeughalter 

8 Fahrer 

9 KFZ-Kennzeichen 

10 Fahrzeughalter 

11 Fahrer 

12 KFZ-Kennzeichen 

13 Fahrzeughalter 

14 Fahrer 

15 KFZ-Kennzeichen 

16 Fahrzeughalter 

17 Fahrer 

18 

19 

20 

21 

22 

Verantwortlicher Leiter: Tel.:

Kontaktadresse vor Ort: Tel.:

Braunschweig, den 
Unterschrift 

→→→→   →→→→   →→→→   Bitte Rückseite beachten!   →→→→   →→→→   →→→→

KFZ-Kennzeichen 

Fahrzeughalter 

Fahrer 

Baseball



Fahrtanmeldung

Wichtige Hinweise zu Fahrtanmeldungen!

Fahrtanmeldungen für Fahrten zu Turnierveranstaltungen, Trainingsfahrten Sockelbetrags-
fahrten etc. sind grundsätzlich vor Antritt der Fahrt im Sportzentrum abzugeben! 

Vor Fahrtantritt bedeutet möglichst früh, am  eine Woche vor Beginn der Veranstal-
tung. Bei Fahrten in Ausland ist es unerlässlich, die Fahrtanmeldung mindestens eine 
Woche vor Fahrtantritt im Sportzentrum einzureichen.

Ist eine Fahrtanmeldung zu spät im Sportzentrum eingegangen, kann nicht rechtzeitig ge-
prüft werden, ob es sich bei der Veranstaltung um eine Veranstaltung des Hochschulsports 
handelt. 
Es besteht dann eventuell kein Versicherungsschutz! 
Im Zweifelsfall ist das mit abzusprechen.

Die Fahrtanmeldungen werden nach der Prüfung im Sportzentrum 

Ein Unfallversicherungsschutz besteht bei Anerkennung als 
Hochschulsportveranstaltung über das Sportzentrum wie bei einer normalen Veranstaltung 
aus dem Sportprogramm .



Keine Abrechnung ohne Original-Quittungen möglich !!!! 

Antrag auf Sockelbetrag WS / SS 

Sportart: Veranstaltung / 
Anschaffung: 

Anzahl Personen: Kosten: 

Überweisung bitte an: 

Name:    Vorname: 
E-Mail:    Telefonnummer: 

IBAN: 

BIC: 

Begründung: 

Die Veranstaltung / Anschaffung war nötig, um …. 

Vom Sportreferat genehmigter Betrag: 

Auszahlungs- 
Annahme- Anordnung 

f. d. R. 

angeordnet 

sachlich richtig 

rechn. richtig 

 Betrag 

Datum Titel 

Eingang: 

Baseball



Keine Abrechnung ohne Original-Quittungen möglich !!!! 

Teilnehmerliste der an der umseitig angeführten Sportart teilnehmenden Studierenden der 
Technischen Universität und der Hochschule für bildende Künste in Braunschweig. 

Anträge sind bis 2 Wochen vor Ablauf des aktuellen Semesters anzugeben. Ist dies nicht 
möglich, haltet unbedingt Rücksprache mit dem Finanzreferenten. 

Alle Quittungen sind als Originale beizufügen! 

Nr. Name, Vorname Matrikelnr. FH Sonst. Unterschrift 
Mustermann, Alfred 123456 X A. Mustermann 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 



Reisekostenabrechnung WS / SS 

Sportart: Veranstaltung: 

Zeitraum: Ort : 

Überweisung bitte an: 

Name:     Vorname: 

E-Mail: ____________________      Telefonnummer: ______________________

IBAN: 

BIC: 

Betrag pro Person Anzahl der Personen Gesamtbetrag 

 Meldegeld 

 Unterkunft 

 Bus / Bahn / Flug 

Anzahl und Art der 
Fahrzeuge 

Gefahrene KM Verbrauchter 
Treibstoff Gesamt 

Gesamtbetrag: 
Summe der Quittungen 

Angemietetes Fahrzeug 
(Miet- und Treibstoffkosten) 

Anzahl der Fahrzeuge Gefahrene KM Gesamt Gesamtbetrag 

Privat-Fahrzeug 
(Kilometerpauschale: € / KM) 

 Gesamtsumme: 

Fördersumme: % der Gesamtsumme, max. 80 € p. P. 

Auszahlungs- 
Annahme Anordnung 

f. d. R. 

angeordnet 

sachlich richtig 

rechn. richtig 

Betrag 

Datum Titel 

Eingang: 

---vom Sportreferat auszufüllen--- 

Keine Abrechnung ohne Original-Quittungen möglich !!!! 

Baseball

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00



 

 
 

Teilnehmerliste der an der umseitig angeführten Sportart teilnehmenden Studierenden der 
Technischen Universität und der Hochschule für bildende Künste in Braunschweig. 

 
Ohne Fahrtanmeldung (im Sportzentrum) kann die Fahrt nicht abgerechnet werden! 
Anträge sind bis 2 Wochen vor Ablauf des aktuellen Semesters anzugeben. Ist dies nicht 
möglich, haltet unbedingt Rücksprache mit dem Finanzreferenten. 

Wenn aufgrund des neuen Kostenübernahmemodells der Maximalförderbetrag von 
80€ pro Person überschritten werden sollte, kann trotzdem der Betrag per Antrag an 
die Obleuteversammlung beantrag werden. 

 
 
 

Alle Quittungen und Fahrkarten sind als Originale beizufügen! 
 

Nr. Name, Vorname Matrikelnr. FH Sonst. Unterschrift 
 Mustermann, Alfred 123456 X  A.  Mustermann 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      

 

Keine Abrechnung ohne Original-Quittungen möglich !!!!  



Fahrerkarte 

Fahrerkennzeichen: - 

Daten des Fahrers/Fahrerin: 
Vorname Nachname 

Geburtsdatum und -ort Matrikelnummer 

Anschrift Hochschule 

Tel. Nr. E-Mail 
(über die die Person immer 
erreichbar ist)  

Personalausweisnummer/ 
Reisepassnummer 

Ausstellungsbehörde 

Angaben zum Führerschein: 
Nationaler Führerschein Internationaler Führerschein 
Ausstellungsdatum Ausstellungsdatum 

Ausstellungsbehörde Ausstellungsbehörde und 
Land 

Führerscheinummer Führerscheinummer (Int/Nat) 

Erlaubte Klassen Erlaubte Klassen 

Mit dieser Unterschrift bestätige ich die Korrektheit der Angegeben Daten und Informiere das 
Sportreferat bei entsprechenden Veränderungen. 

Braunschweig, den _____________  Unterschrift des Fahrers/der Fahrerin:___________________ 

Die angegeben Daten wurden von einem Mitarbeiter/in des Sportreferates auf Korrektheit geprüft. 

Braunschweig, den ______________ Unterschift Mitarbeiter/in:___________________________ 

Sportreferat des AstAs 
der TU Braunschweig
Franz-Liszt-Str. 34 
38106 Braunschweig

Tel.: +49-531-391-3619
+49-531-391-3679

Fax:   +49-531-391-8102

Sprechzeiten:
Montags bis Donnerstags
09:00 – 13:00 Uhr
Freitags: geschlossen

Konto: 1 966 779 
BLZ: 250 500 00 – Nord LB
IBAN: DE21250500000001966779
BIC:       NOLADE2HXXX

E-Mail:  sportreferat@tu-bs.de Kontoinhaber: AStA der TU-BS

WEB: https://www.tu-braunschweig.de/sportzentrum/sportreferat Betreffzeile 1: SPORTREFERAT



 

Allg. Hinweise zur Fahrzeugausleihe 
 

Das Anmieten von Fahrzeugen muss über das Sportreferat 
bzw. im Notfall im Namen des Sportreferates laufen. Die Fahrzeuge werden im Namen des 
Sportreferates angemietet. In diesem Fall dürfen nur Personen die angemieteten Fahrzeuge führen, 
wenn diese beim Sportreferat eine entsprechende Fahrerkarte ausgefüllt haben und aktiv 
sporttreibender Student / sporttreibende Studentin der betreffenden Sportart sind, die das Fahrzeug 
benötigt. 
 
Bei der Anmietung von Fahrzeugen übernimmt das Sportreferat 80 % der Mietkosten gemäß dem 
Kostenübernahmemodell. 
Die Mietfahrzeuge besitzen maximal eine Haftpflichtversicherung. 
 
Vor Fahrtantritt sind die sporttreibenden Studierenden sowie der Fahrer dazu verpflichtet, eine für 
sie entsprechen Versicherung für die Dauer der Fahrt bei dem Mietunternehmen einzugehen. 
Die dabei entstehenden Kosten müssen die Studierenden selber tragen. 
Das Sportreferat darf nicht die Versicherungskosten aufgrund des Nichtversicherungsprinzips des 
Landes Niedersachsen gemäß § 34 Landeshaushaltsordnung i. V. m. W Nr. 12 zu § 34 übernhemen. 
 
Die Kosten für die jeweiligen Mietfahrzeuge und Versicherungen sind beim Sportreferat zu erfragen. 
 
Der Fahrer/ Die Fahrerin verpflichtet sich, vor der Abfahrt und bei Rückgabe das Fahrzeug auf 
Schäden zu kontrollieren und etwaige vor der Abfahrt bzw. bei der Rückgabe dem Mitarbeiter/in der 
Mietgeselschaft zu melden.  
 
Bei Unfällen ist sowohl die Mietgeselschaft als auch das Sportreferat sofort zu informieren. Schäden 
und Verletzungen sind zu notieren und bildlich fest zu halten. Im Schadensfall immer die Polizei 
hinzurufen!  
Entstehende Kosten am Fahrzeug müssen vom Fahrzeugführer/in übernommen werden. Das 
Sportreferat kann und darf keine Kosten bei Unfällen übernehmen. 
 
Der Fahrer/ Die Fahrerin haftet persönlich für Verkehrsverstöße nach der StVo. Des Weiteren 
versichert der/die Fahrzeugführer/in mindestens 18 Jahre alt und im Besitz eines gültigen 
Führerscheines zu sein. 
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die allgemeinen Hinweise zur Fahrzeugausleihe 
gelesen und verstanden habe. Auch bestätige ich, dass ich entstehende Kosten durch Verstöße der 
StVo, Schäden am Fahrzeug oder Unfälle selber tragen muss und ich das Sportreferat dafür nicht 
haftbar machen kann. 
 
Braunschweig, den _____________  Unterschrift des Fahrers/der Fahrerin:___________________ 

Sportreferat des AstAs 
der TU Braunschweig
Franz-Liszt-Str. 34 
38106 Braunschweig

Tel.: +49-531-391-3619
+49-531-391-3679

Fax:   +49-531-391-8102

Sprechzeiten:
Montags bis Donnerstags
09:00 – 13:00 Uhr
Freitags: geschlossen

Konto: 1 966 779 
BLZ: 250 500 00 – Nord LB
IBAN: DE21250500000001966779
BIC:       NOLADE2HXXX

 E-Mail:  sportreferat@tu-bs.de Kontoinhaber: AStA der TU-BS

WEB:   https://www.tu-braunschweig.de/sportzentrum/sportreferat Betreffzeile 1: SPORTREFERAT

 
 












